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VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN  

1 Grundsatz und Geltungsbereich 
1.1 Grundsatz 
Der vorliegende Verhaltenskodex legt die Erwartun-
gen der Eugen Seitz AG (Seitz) an ihre Lieferanten 
sowie deren Zulieferanten (Lieferanten) fest. Er um-
fasst Themenbereiche wie Arbeitsbedingungen, 
Umweltschutz, ethisches Handeln und die Einhal-
tung von Gesetzen. Der Verhaltenskodex basiert auf 
dem Leitbild von Seitz, der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der UN, den UN-Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global 
Compact sowie den Abkommen der internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO). 

1.2 Geltungsbereich 
Der Verhaltenskodex gilt für alle Lieferanten, unab-
hängig vom Sitz, der Niederlassung oder dem Ort 
der Leistungserbringung. Er bezieht sich auf sämtli-
che von Seitz bezogenen Güter und Dienstleistun-
gen. 

2 Arbeitsbedingungen 
Lieferanten haben sicherzustellen, dass Produkte 
oder Komponenten für Seitz weder in Anlagen mit 
Rassentrennung oder unter Verwendung von 
Zwangsarbeitern, Strafgefangenen oder Kindern 
hergestellt oder von solchen Anlagen geliefert wer-
den. Auch haben Lieferanten sicherzustellen, dass 
die zur Anwendung kommenden Gesetze über Min-
destlohn, Arbeitszeit oder Überstunden des Herstel-
lungslandes oder eines anderen Landes, in das Pro-
dukte oder Komponenten für Seitz geliefert werden, 
eingehalten werden. Darüber hinaus haben Liefe-
ranten alle anderen zur Anwendung kommenden 
Gesetze, Richtlinien und Verordnungen insbeson-
dere im Hinblick auf (a) die EU-Richtlinie 
2011/65/EU vom 3. Januar 2013 (RoHS-Richtlinie), 
(b) die EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE), (c) das kalifornische 
Gesetz über die Wiederverwertung von Elektronik-
Altgeräten (Electronic Waste Recycling Act) (Califor-
nia SB20/50) (soweit anwendbar), (d) die Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 
(REACH-Verordnung)  (e) der Dodd-Frank Walstreet 
Reform and Consumer Protection Act vom 21. Juli  
 
 
 

2010, jeweils in ihrer zum Zeitpunkt des Abschlus-
ses eines Vertrages geltenden Fassung, einzuhal-
ten. 

2.1 Versammlungsfreiheit und Recht auf 
Kollektivverhandlungen Lieferanten haben in Über-
einstimmung mit den IAO Konventionen 87 und 98 
das Recht aller Beschäftigten auf Bildung und Beitritt 
zu Arbeitnehmervertretungen, einschliesslich Ge-
werkschaften und der Teilnahme an Kollektivver-
handlungen zu respektieren. In Ländern, in welchen 
die oben erwähnten Rechte per Gesetz einge-
schränkt sind, muss Arbeitnehmenden mindestens 
gewährt werden, ihre Vertreter frei zu wählen, die mit 
dem Lieferanten in einen Dialog über die Arbeitsbe-
dingungen treten können. 
 
2.2 Verbot der Diskriminierung 
Lieferanten haben in Übereinstimmung mit der IAO-
Konvention 100 jegliche Form von Diskriminierung 
bei Einstellung, Beschäftigung und Beförderung auf-
grund von Geschlecht, Alter, Religion, politischer 
Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, gesundheit-
licher Verfassung, nationaler oder sozialer Herkunft, 
sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, 
Hautfarbe oder anderen gesetzlich sanktionierten 
Differenzierungen zu unterbinden. Zudem haben 
Lieferanten in Übereinstimmung mit der IAO-Kon-
vention 100 den Grundsatz gleichen Entgelts für 
gleichwertige Arbeit einzuhalten. 

2.3 Sicherheit und Gesundheit 
Lieferanten müssen sichere und gesundheitsver-
trägliche Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, ent-
sprechende Risiken bei der Gestaltung von Arbeits-
prozessen minimieren und gewährleisten, dass 
Schutzvorrichtungen und persönliche Schutzausrüs-
tung an risikoreichen Arbeitsplätzen verwendet wer-
den. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss 
ein freier Zugang zu sauberem Trinkwasser und sa-
nitären Anlagen gewährleistet werden. Zudem muss 
eine ausreichende Belichtung und Belüftung 
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  sichergestellt werden. Die Lieferanten sind verpflich-
tet, alle gesetzlichen und branchenüblichen Vorkeh-
rungen für Notsituationen zu treffen. Dazu gehören 
unter anderem adäquate Brandschutzeinrichtungen, 
Evakuierungsvorkehrungen und medizinische Not-
fallversorgung. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen regelmässig zu den Themen Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz geschult werden. 

2.4 Vergütungen und Leistungen 
Lieferanten haben Arbeitslöhne und Leistungen, 
welche mindestens das rechtliche oder von Bran-
chenstandards vorgesehene Minimum erreichen 
und welche stets genügen sollen, um die Grundbe-
dürfnisse der Mitarbeitenden und deren Familie zu 
befriedigen und dabei ein Teil des Einkommens zur 
freien Verfügung steht, zu bezahlen. Löhne müssen 
regelmässig und in gesetzlich anerkannten Zah-
lungsmitteln ausgegeben werden. Lohn- oder Leis-
tungsabzüge sind nur erlaubt, sofern diese gemäss 
den geltenden Gesetzen und einem gültigen, frei 
ausgehandelten Gesamtarbeitsvertrag zulässig 
sind. 

2.5 Arbeitszeit 
Lieferanten haben die geltenden Gesetze, Bran-
chenstandards und frei ausgehandelte Gesamtar-
beitsverträge bezüglich Arbeitszeiten einzuhalten. 
Sie dürfen auf keinen Fall eine maximale Wochenar-
beitszeit von 60 Stunden inklusive Überzeit, auch 
wenn die geltenden Gesetze und Vorschriften hö-
here Arbeitszeiten zulassen, überschreiten. Falls ge-
setzlich oder durch frei ausgehandelte Gesamtar-
beitsverträge nicht zwingend anders geregelt, muss 
Überzeit freiwillig geleistet werden und ist mit einem 
Zuschlag zu vergüten. In einem Zeitraum von 7 Ta-
gen müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter min-
destens einen freien Tag haben. 

2.6 Beschäftigungspraktiken 
Lieferanten haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
einem rechtlich anerkannten und dokumentierten Be-
schäftigungsverhältnis anzustellen. Die Beschäfti-
gungsverhältnisse dürfen nicht in einer Weise ausge-
nutzt werden, die bewusst nicht dem Zweck des Ge-
setzes entspricht und/ oder dazu dienen, die Rechte 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder diesen Ver-
haltenskodex zu untergraben. Dies bezieht sich bei-
spielsweise auf Ausbildungsprogramme ohne Qualifi-
kationsvermittlung oder übermässige Nutzung befriste-
ter Arbeitsverträge, um Arbeitgeberverpflichtungen 
zu umgehen. Bei der Beschäftigung über externe Per-
sonalvermittler müssen den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern grundsätzlich die gleichen Rechte wie den di-
rekt beschäftigten Mitarbeitern eingeräumt werden. 
Lieferanten haben die berufliche Weiterentwicklung ih-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu fördern. 
 
 

3 Umwelt 
Lieferanten haben alle anwendbaren Umweltgesetze, 
Vorschriften und Branchenstandards einzuhalten. Bei 
unterschiedlichen Anforderungen gilt es, jeweils dieje-
nige zu befolgen, welche die Umwelt besser schützt. 

3.1 Gefahrenstoffe 
Lieferanten haben den Einsatz von gefährlichen Stof-
fen, Chemikalien und Substanzen zu minimieren. Wo 
diese zum Einsatz kommen, müssen eine sichere 
Handhabung, Lagerung, Transport, Wiederverwertung 
und Entsorgung sichergestellt werden. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter müssen über die Sicherheits-
praktiken im Umgang mit diesen Stoffen informiert und 
regelmässig entsprechend geschult werden. 

3.2 Ressourcen und Energieverbrauch 
Lieferanten haben negative Auswirkungen auf natürli-
che Ressourcen wie Luft, Boden, Wasser, Flora und 
Fauna kontinuierlich zu reduzieren. Dies schliesst die 
Fortlaufende Senkung des Energiebedarfs, die Erhö-
hung des Anteils erneuerbarer Energien in der Produk-
tion sowie das Unterhalten von Systemen zur internen 
oder externen Rezyklierung von wiederverwertbaren 
Stoffen mit ein. 

3.3 Abfall und Emissionen 
Lieferanten haben die Entsorgung von Abfällen, Ab-
wasser und andere Emissionen, um die Verschmut-
zung von Luft, Wasser und Boden zu verhindern, zu 
minimieren. Lieferanten haben insbesondere ihre 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. 

3.4 Umweltverträgliche Produkte und Dienstleis-
tungen 
Lieferanten haben bei der Entwicklung von Produkten 
und Dienstleistungen darauf zu achten, dass der Ver-
brauch von Energie und natürlichen Ressourcen über 
deren Lebenszyklus minimiert wird. Dies beinhaltet 
den Einsatz energieeffizienter Technologien, die Ver-
wendung von nachhaltig gewonnenen und/oder rezyk-
lierten Rohmaterialien sowie die Optimierung der Pro-
dukte hinsichtlich deren Wiederverwendung, Rezyklie-
rung oder gefahrlose Entsorgung. 

4 Geschäftliche Integrität 
Lieferanten sind dazu verpflichtet, ihre Geschäfte in 
Übereinstimmung mit hohen ethischen Standards aus-
zuüben. Dazu sind alle anwendbaren Gesetze und 
Vorschriften insbesondere betreffend Korruption, Be-
stechung, Betrug und verbotener Geschäftspraktiken 
einzuhalten. 

4.1 Korruption und Bestechung 
Lieferanten dürfen weder direkt noch indirekt in irgend-
einer Form in Korruption, Erpressung, Veruntreuung 
oder Bestechung engagiert oder verwickelt sein. Dies 
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  Beinhaltet das Versprechen, Anbieten, Annehmen 
oder Akzeptieren von missbräuchlichen monetären 
oder anderen Anreizen. Lieferanten haben zu res-
pektieren, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern von Seitz nicht erlaubt ist, finanzielle oder 
materielle Leistungen bzw. anderweitige Vorteile zu 
vergeben oder anzunehmen, die geschäftliche Ent-
scheidungen beeinflussen oder den Anschein einer 
derartigen Beeinflussung erwecken. 

4.2 Freier Wettbewerb und Einhalten von Wettbe-
werbsgesetzen 
Lieferanten haben dem Grundsatz des freien Wett-
bewerbs zu folgen und jegliche Form von Preisab-
sprachen, -fixierung, -diskriminierung oder anderen 
unfairen Handelspraktiken zu unterbinden. Lieferan-
ten haben alle geltenden Wettbewerbs- und Kartell-
gesetze einzuhalten. 

4.3 Interessenskonflikte 
Lieferanten haben Seitz umgehend jede Situation of-
fenzulegen, welche den Anschein eines Interessen-
konflikts mit Seitz hat. 

4.4 Geistiges Eigentum 
Lieferanten haben das Geistige Eigentum von Seitz 
Einschliesslich Patente, Marken, Urheberrechte, 
Design, Geschäftsgeheimnisse, Muster, Modelle 
und Know-how zu respektieren und zu schützen. 
Lieferanten haben zudem sicherzustellen, dass an 
Seitz gelieferten Produkte und Komponenten das 
geistige Eigentum Dritter nicht verletzen. 

4.5 Produktsicherheit 
Lieferanten haben darüber hinaus sicherzustellen, 
dass gelieferten Produkte oder Komponenten weder 
Mensch noch Umwelt gefährden und die vereinbar-
ten beziehungsweise gesetzlich vorgeschriebenen 
Normen bezüglich Produktsicherheit erfüllen. Liefe-
ranten kommunizieren Angaben zum sicheren Ge-
brauch klar und zeitgerecht. 

4.6 Zoll, Handel und Steuern 
Lieferanten haben alle nationalen und internationa-
len Zoll-, Handels- sowie Export- und Importkontroll-
bestimmungen einzuhalten. Sie sind verpflichtet, 
sich an alle Steuergesetze der Länder zu halten, in 
denen sie tätig sind. Lieferant haben auch sicherzu-
stellen, dass auf sämtlichen Verkaufsdokumenten 
ihrer Produkte oder Komponenten der Ursprung, die 
Zolltarifnummer sowie die nötigen präferenziellen 
Erklärungen hinterlegt sind, sofern es sich um Ein-
zelbestellungen handelt. Bei Rahmenkontrakten und 
deren Abrufen erfolgt die Deklaration über die Lang-
zeitlieferantenerklärung. 

4.7 Geheimnis- und Datenschutz 
Lieferanten haben Betriebs- oder Unternehmensge-
heimnisse von Seitz ebenso wie sonstige Schutz-
rechte Dritter zu respektieren und ausgetauschte 
Dokumente, Angebote sowie Preise vertraulich zu 
behandeln. Darüber hinaus haben Lieferanten ge-
heimhaltungsbedürftige, das heisst unternehmens- 
sowie personenbezogene Informationen, die nicht 
offenkundig sind, sorgfältig und im Einklang mit den 
nationalen/internationalen Bestimmungen zum Da-
tenschutz zu verwahren. 

5 Umsetzung des Verhaltenskodex 
Lieferanten haben eine wirksame Umsetzung dieses 
Verhaltenskodex sicherzustellen. Dies schliesst un-
ter anderem eine entsprechende Kommunikation 
gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie entsprechende Schulungen mit ein. 

5.1 Managementsysteme 
Lieferanten haben geeignete Systeme und Mass-
nahmen zur kontinuierlichen Überwachung respek-
tive Einhaltung des Verhaltenskodex zu implemen-
tieren, diese regelmässig zu überprüfen und fortlau-
fend anzupassen respektive zu verbessern. Seitz 
präferiert Lieferanten mit zertifizierten Management-
systemen entlang der Normen ISO 9001 (Qualität), 
ISO 14001 (Umwelt), ISO 45001 (Arbeitssicherheit 
und Gesundheit) oder vergleichbaren Standards. 

5.2 Nachweis und Überprüfung 
Lieferanten haben auf Anfrage geeignete Nach-
weise zur Überprüfung bereitzustellen (beispiels-
weise Zertifikate bzw. Regelwerke, Prozeduren und 
Aufzeichnungen), die gegebenenfalls eine Überprü-
fung vor Ort zulassen. 

5.3 Subunternehmen und Zulieferanten 
Lieferanten haben mit angemessener Sorgfalt zu 
überprüfen, ob ihre Subunternehmer und Zulieferan-
ten diesen Verhaltenskodex einhalten. Dazu unter-
halten sie geeignete Massnahmen oder Systeme zur 
Vermeidung von Verstössen gegen diesen Verhal-
tenskodex in ihren Lieferketten. 

5.4 Informationspflicht 
Erhalten Lieferanten Hinweise, dass der Verhaltensko-
dex oder Teile davon durch ihre Subunternehmer, Zu-
lieferanten, Hilfspersonen oder dergleichen nicht 
(mehr) eingehalten werden, haben sie Seitz umgehend 
darüber schriftlich zu informieren und Massnahmen 
zur Abhilfe zu schaffen. 
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5.5 Folgen bei Nichteinhaltung des Verhaltensko-
dex für VertragspartnerInnen 
Lieferanten sind sich bewusst, dass bei einer falschen 
Erklärung Seitz das Recht zusteht, die bestehende Zu-
sammenarbeit auszusetzen bis die Mängel behoben 
worden sind, oder in schwerwiegenden Fällen die Zu-
sammenarbeit fristlos zu beenden. Seitz behält sich 
auch vor, weitere rechtliche Schritte einzuleiten. 

5.6 Erklärung der Lieferanten 
Der Lieferant erklärt hiermit, dass (a) er diesen Verhal-
tenskodex vollumfänglich und ohne Änderungen jegli-
cher Art akzeptiert und während der Zusammenarbeit 
 

mit Seitz einhält, dass (b) Seitz oder eine durch Seitz 
beauftragte externe Stelle jederzeit den Lieferanten 
auffordern kann, Nachweise für die Einhaltung der 
Bestimmungen des Verhaltenskodex vorzulegen und 
(c) Seitz oder eine durch Seitz beauftragte externe 
Stelle die Einhaltung der Bestimmungen des Verhal-
tenskodex jederzeit sowohl beim Lieferanten als auch 
bei deren Unterlieferanten in angemessenem Rahmen 
überprüfen kann. 
 
Wetzikon, Dezember 2023 


